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Stubcnring 1 
T e1eplicn 57 56 55 

Präs. Olm·;-l8 .. -AU9'. 1971 

B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten MELTER, I'TEJSSL und 
Genossen an den Bundesminister für soziale Ve·r-
-v-ral t-ung betreffend Härten in der 30zialvet-sicherllilg· 

In der vorliegenden Anfrage wird ausgeführt, daß 

die Bestimmung, 1ilOnach einer Person, die Anspruch auf 

mehrere Pensionen' aus einer Pensionsversicherung hat, 

die Ausgleichszulage nur zur höchsten Pension gebührt, 

nach dem 'itlirksamvlerden des Bauern-Pensionsversicherungs­

gesetzes zu einigen Härten geführt habe. Ursache dafür 

sei die in Bauern-Pensionsversicherungsgesetz vorge':.. 

sehene Pauschalanrechnung eines Einkommens aus über-

gebenem land,'lirtschaftlichen Besitz unter Berück­

sichtigung des Einheitswertes. Die Entscheidungen der 

Pensionsversicherungsanstal t der Bauern sei.t?n nicht 

bereits zum 1.Jänner 1971, sondern erst im Laufe der 

folgenden Monate erfolgt. Den Pensionsber~chtigten sei 
.. . . ~ 

also .die Meld1L.'1g eines neuen Einkommens an jen·epensions-" 

versicherungsanstalt, die die Ausgleichszulc;.ge bewilligt ..... 

hatte, erst nach Empfang des Bescheidesbzw. des ersten 

Pensionsbezuges möglich ge\'i'eseno, Zeitungsberichten sei 

zu entnehmen, daß nun Versicherupgsanstaltenjene Aus;:­

gleichszulagen zum Rückersatz vorschreiben,die z\v-i'schen 
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dem 1.Jänner und dem Z.ei tpunkt der Zustellung des Be­

scheid~s über die Betwilligung '(h~r Bau:kfIij)'ension bezogen 

'vwrden sind. In der Regel seien diese Bezüge vwhl recht-

mäßig bezogen worden; sodaß die Vorschreibung des Rück-':'· 

ersatzes keine gesetzliche DeclClLTlg finde. Betroffen 

seien vor allem ältere Leute, die Bescheide 1faum richtig 

zu deuten 1t-!üßten UJ'J.d demzu.folge versäu.TJlten, gegen solche 
.\ .. "'~' .. ". ":,i: .. <' /)~ ," 

Vorschreibungen Klage zu erheben. 

Schließlich wi.rd an den Bundesminister für soziale 

Vervlaltlmg felgende Frage gerichtet; 

Sind Sie bereit zu veranlassen) daß j.ill ::F'alle nach-

trägJ.:icher Zuerkennung einer Bauernpension und :eüc.k-

ersatzvorschreibu.ngen durch die anderenPens,ionsver-

sichenm.gsanstalten Ab~)tancl genommen >;lird ? 

. In BeantvlO.I'tung dieser Anfrage beehre ich mich, 

folgend~s mitzuteilen: 

r< "ß §§ 292 A' r.: AC--(' '-Tema .. OS.7 .I..:)V~T, 89 Abs .. 5 G-8.PVGund 85, Abs;.6 

B-PVG gebiihrt einer Person, die Anspruch auf mehrere 

Pensionen aus einer Pen:3ionsversic.herung hat) die 

Ausgleichszulage nU.r zur höchsten :i?ensiorLo Da mit 

dem Inkrafttretcn der leistungsrechtlichen Bestimrau .. ngen 

des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes' die Bestimmungen..· 

des AusgleichszlJ.1agenrechtes nach die:3ern Bu.ndosges,~tz. 

auch für die Bezieher einer Zuschußrente, die bisher. 
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keinen Anspruch auf· Ausgleichszulage hatten, wirksam 

'\rurderi; kommt es vor alle:m.<bei Personen, die bis zum 

InlrJ'afttreten des Bauern-Pensionsversiche,l"1..mgsgesetzes", 

Ausgleichszulagen zu Pensionen nach dem ASVG oder GSPVG 

bezogen haben und nunmehr eine Ausgleichszula,.ge zur 

Zuschußrenteerhal ten, zur Einste·llun:g der zur Pension. 

nach dem ASVG bzw. GSPVG gewährten Ausgleichszulage. 

Allerdingsvrerden diese Fälle relativ selten auftreten, 

da in der Regel die Pensi,onen nach dem ASVG und GSPVG 

höher sind als dieZus'C~hußrenten. Aber auch bei Zuer~ 

kermu:n,g einer Pension nach dem Bauerl1-Pensionsversiche*-

rungsgesetz kann es zur Einstellung einer bishernaeh .. ' 

dem ASVG oder dem GSPVG bezogenen AusgleichfJzulage 

,kOIDlllen,)- wenn die Pension nach dem B-FiTG höher is-t cl,ls 

die Pension nach dem ASVG bZV1. GSPVG~ Da im Ausgleichs . .:. 

zulagenrecht nach demBauern-Pensionsversicherung~:-" 

ge setz eine Pauschalanre c1ulung de sAusgedinge s (§ 85 

Abs.3 B-PVG enthalten ist, \"öJlrend es indE~l1 übrigen 

PensionsversicherLUlgsgesetzeneine solche Einrichtung 

nicht gibt, ist die nunmehr I:tach den Vorschriften des. 

Bauern-I)ensiOl'lsversiehe:2ungsgesetzes bereebnete Aus-

gleichszulage in d2r Hsgel geringer als die früher zu 

einer Pension nach dem PSVG oder GSPVG gevJ'ährte. 

Ich werde dafür eintreten, daß im Habmen der 

nächsten Novellierungen der Sozialversicherungsgesetze 

das Ausgleichszul8,genrecht der· einzelnen IJensionssysteme 
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einander angeglichen und eine Bestimmung geschaffen 

wird, die den Anspruch auf den bisherigen Auszahlungs­

betrag vrahrt 0 Eine solche Bestimmung könnte rück\'lirkend 

mit 1.Jänner 1971 auch für die, Bezieher eiller Zuschiiß~.' 

rente geschaffen werden, die bisher eine Ausgleichs~ 

zulage auf Grund anderer Pensionsversicherungsgesetze~' 

bezogen haben und nunmehr nach dem Bauern-Pensions­

versicherungsgesetz.eine geringere oder gar keine Aus­

gleichszulage erhalten. Damit ließen sich die Härten, 

die sich aus dem Zusammenwirken der Bestimmungen des 

§ 85 Abs.3 B-PVG über die Pauschalanrechnung eines Ein­

kommens aus übergebenem Besitz mit den Bes'timmungen 

der §§ 292 Abs.5 ASVG und 89 Abs.5 GSPVG ergeben, be-

seitigen. 

D.:::.ß es. bei einem VIechseI der Zuständigkeit zur 

Gewährung der Ausgle'ichszulage zu Übergenüssen und Rück­

forderungen ko:rnm.t, erscheint mir unvermeidlich. Gemäß 

§ 107 Abs.3 ASVG und § 56 Abs.3 GSPVG kann jedoch 

der Versicheru~gsträger bei Vorliegen berücksichtigtings­

würdiger Umstände, insbesondere in Berücksichtigung 

der Familien-, Einkommens- lUldVermögensverhäl tilisse 

des Empfängers auf die RückforcBrung verzichten oder 

die Erstattung des zu Unrecht gez&~lten Betrages in 

Teilbeträgen zulassen. Die Anwendung dieser Bestimmung 

ist dem pflichtgemäßen Ermessen des Versicherungsträgers 

überlassen. Als Selbstverwaltungskörper unterliegen 

die VersiCherungsträger z\var der staatlichen Aufsicht, 
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sie sind aber nicht vleislillgsgebunden •. Iehbin da.tler nieht ... 

in deI.' Lage, zu veranlassen, daß im Falle nachträg-
Ci 

lieher Zuerkennung einer Bauernpension Ulld rüek1.1Ji'r-

kender Einstelllillg der Ausgleiehszulagevon Rück-

ersatzvorschreibungen durch die anderen Pensionsver-

sieherungsanstalten Abstand genommen ,,,ird. 
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